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Hiernach in die Eintheilung der Plätze für die Groß-Jury (grandyhry-äox) und anderer Abtheilungen

des Saales zu treffen. Der Platz für die Richter miifs grofs genug fein, um bei den Vierteljahrsfitzung€n

10 oder 12 Magiftrats—Mitglieder aufnehmen zu können. Vor dem Richtertifch und den Zuhörern gegen-

über fitzt der Kron—Gerichtsfchreiber (cltrk oft/1: :rm'wz), und nächft ihm follten die Zeugen und die

Klein-]ury (pzlly-jm-y} ihren Platz haben. Diefe Abtheilung ift ungefähr 60 cm niedriger zu legen, als

der Boden der Richterbank, fo dafs der Gerichtsfchreiber mit dem Richter leicht verkehren kann. Der

Platz des Kron-Gerichtsfchreibers dient zugleich dem Friedens—Gerichtsfchreiber (dark of th: peace) bei
Vierteljahrsfitzungen und dem Magiftrats—Gerichtsfchreiber bei Kleinigkeits—Gerichtsfitzungen (petiyfg/fiom).
Die Gefchworenenbank fell fo groß fein, dafs darin 12 Gefchworene fitzen und 12 andere zugleich (leben
können, damit der \Vechfel der abgehenden und neu eintretenden Gefchworenen leicht vor froh gehen

kann. Die Zeitungs-Berichterftatter erhalten am heiten ihren Platz zwifchen der Zeugen- und Richterbank.

Die Angeklagtenbank (dark) follte central angeordnet fein und 12 Perfonen faffen‚ Die Grundform eines

Segmentbogens oder eines halben Sechseckes erfcheint behufs leichter Ueberwachung der Angeklagten

zweckmäßig. _ Der Civilkammer-Saal bedarf der Grofs-Jury—Bank und der Angeklagtenka nicht, kann

aber im L'ebrigen ganz ähnlich, wie der Strafkammer—Saal eingerichtet fein. —— Das Berathungszimrner der

Grofs-jury wird in das Obergefchofs gelegt und ein Speifezimmer oder Imbiß-Local mitunter angereiht.
Der Secretär der Gefchworenen foll laut ParlamentsActe über zwei Zimmer, fo wie über einen feuerficheren

Raum verfügen. —— Kanzleien und Schreibfluben find in jedem Gefchofs erforderlich.

Bezüglich der Häufer der oberf’ten Gerichtshöfe, welche nur in London, Edin-
burg und Dublin tagen, fei kurz bemerkt, dafs der oberfte Gerichtshof für England
aus dem Appellations—Gerichtshof und dem Hohen Gerichtshof, von denen der erfte in
zwei, der letztere in drei Abtheilungen zerfällt, zufammengefetzt ift. Für Schottland
und Irland, die eigene ]uftiz-Syfteme haben, beftehen befondere oberfte Gerichtshöfe.

(1) Typen ausgeführter Gerichtshäufer.

Von THEODOR V. LANDAUER und HEINRICH WAGNER.

1)Gefchäftshäufer für Gerichte niederer Infianz.

Zu den Gefchäftshäufern für Gerichte niederer Infianz zählen in erfter Reihe
die Gebäude unferer Amtsgerichte, welche feit Erlafs der 1877 vom Reichstage an—
genommenen ]uftiz-Gefetze des Deutfchen Reiches in grofser Zahl entftanden find.
Diefelben laffen fich, nach den in Art. 164 (S. 172) gemachten Unterfcheidungen,
in Amtsgerichtshiiufer mit getrennt liegendem Gefängnifs, ferner in folche mit ein—
gebautem oder angebautem Gefängnifs eintheilen. Auch find, je nach dem Gefchäfts—
umfang, laut Art. 169 (S. 174), 4 Stufen zu unterfcheiden.

Zu den Gefchäftshäufern für Amtsgerichte
1. Stufe mit getrennt liegendem Gefängnifs gehört

dasjenige der Stadt Neckarbifchofsheim im Grofs-
herzogthum Baden (Fig. 153 137).
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Sämmtliche Gefchäftsräume liegen im Erdgefchofs des im

Grundrifs ‚|_—förmigen Gebäudes; fie find von zwei lich kreuzen-

den, nach der Hauptaxe, bezw. Queraxe geordneten Mittelgängen

   Registratur aus zugänglich. Vom Eingang in der Hauptaxe gelangt man    Freiwillig
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geradeaus zu dem einen einftöckigen Anbau bildenden Schöffen-

faal von 4,5 m lichter Höhe auf 6,3 X 10,0 m Grundfläche. An

diefen reinen [ich an der linken Seite Berathungszimmer der
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   c!;.1lei Richter, Zimmer für freiwillige Gerichtsbarkeit, für den Amts-
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   richter und die Kanzlei; rechts vom Eingang und durch die

 

: Treppe getrennt liegen Wartezimmer, Gefchäftszimmer des Ge-
Erdgefchofs. * l‚_=,..q n. Gr.

Amtsger1chtshaus zu .\CCliiir» IST) Nach den von Herrn Bau-Director Helälz'ng in Karlsruhe gütigft

l)ifCllnfäheim HT“ zur Verfügung gefiellten Original-Zeichnungen.


